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Auszug aus der 
 

Strafprozessordnung 
 

in der Fassung der „Formulierungshilfe der Bundesregierung für einen 
Änderungsantrag der Fraktionen CDU/CSU und SPD zu dem Gesetzentwurf der 

Bundesregierung 
 

– Drucksache 18/11272 – 
 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Strafgesetzbuchs, des 
Jugendgerichtsgesetzes, der Strafprozessordnung und weiterer Gesetze“ 

 
in der Fassung der Drucksache 18(6)334 des Ausschusses für Recht und 

Verbraucherschutz des Deutschen Bundestages vom 15. Mai 2017 
 

– ein Service der Gesellschaft für Freiheitsrechte e.V. (GFF) – 
 

https://freiheitsrechte.org/staatstrojaner/ 
 
 

Vorbemerkung	
 
Diese Datei gibt die Normen aus der Strafprozessordnung wieder, die nach der 
Vorstellung des BMJV die Rechtsgrundlage für den Einsatz von Staatstrojanern im 
Strafprozess bilden sollen. 
 
Die „Formulierungshilfe“ des BMJV bezieht sich auf eine frühere Fassung der 
Strafprozessordnung, nämlich auf die StPO in der Fassung der Änderung durch 
Artikel 3 Absatz 5 des Gesetzes vom 23. Dezember 2016, BGBl. I S. 3346. Das 
könnte darauf hindeuten, dass die „Formulierungshilfe“ schon lange vor der 
Veröffentlichung fertiggestellt wurde. Denn seither wurde die StPO noch mehrfach 
geändert, die hier betroffenen Teile zuletzt durch Gesetz vom 11. April 2017, BGBl. I 
S. 815. Die hiesige konsolidierte Fassung der StPO enthält auch diese 
zwischenzeitlichen Änderungen. 
 
Trotz aller Sorgfalt können uns bei der Einarbeitung der zahlreichen teils unnötig 
komplex formulierten Änderungsbefehle Fehler unterlaufen sein. Wir freuen uns über 
entsprechende Hinweise, damit wir dieses Dokument korrigieren können. Die jeweils 
aktuelle Fassung finden Sie unter https://freiheitsrechte.org/staatstrojaner/. 
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Strafprozessordnung	
 
§	100a		 Telekommunikationsüberwachung	
 
(1) 1Auch ohne Wissen der Betroffenen darf die Telekommunikation überwacht und 
aufgezeichnet werden, wenn 
 

1.  bestimmte Tatsachen den Verdacht begründen, dass jemand als Täter 
oder Teilnehmer eine in Absatz 2 bezeichnete schwere Straftat 
begangen, in Fällen, in denen der Versuch strafbar ist, zu begehen 
versucht, oder durch eine Straftat vorbereitet hat, 

 
 2.  die Tat auch im Einzelfall schwer wiegt und 
 

3.  die Erforschung des Sachverhalts oder die Ermittlung des 
Aufenthaltsortes des Beschuldigten auf andere Weise wesentlich 
erschwert oder aussichtslos wäre. 

 
2Die Überwachung und Aufzeichnung der Telekommunikation darf auch in der Weise 
erfolgen, dass mit technischen Mitteln in von dem Betroffenen genutzte 
informationstechnische Systeme eingegriffen wird, wenn dies notwendig ist, um die 
Überwachung und Aufzeichnung insbesondere in unverschlüsselter Form zu 
ermöglichen. 3Auf dem informationstechnischen System des Betroffenen 
gespeicherte Inhalte und Umstände der Kommunikation dürfen überwacht und 
aufgezeichnet werden, wenn sie auch während des laufenden 
Übertragungsvorgangs im öffentlichen Telekommunikationsnetz in verschlüsselter 
Form hätten überwacht und aufgezeichnet werden können. 
 
(2) Schwere Straftaten im Sinne des Absatzes 1 Nr. 1 sind: 
 
 1.  aus dem Strafgesetzbuch: 
   

a)  Straftaten des Friedensverrats, des Hochverrats und der 
Gefährdung des demokratischen Rechtsstaates sowie des 
Landesverrats und der Gefährdung der äußeren Sicherheit nach 
den §§ 80a bis 82, 84 bis 86, 87 bis 89a, 89c Absatz 1 bis 4, 94 
bis 100a, 

 
b)  Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern nach § 

108e, 
 
c)  Straftaten gegen die Landesverteidigung nach den §§ 109d bis 

109h, 
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d)  Straftaten gegen die öffentliche Ordnung nach den §§ 129 bis 
130, 

 
e)  Geld- und Wertzeichenfälschung nach den §§ 146 und 151, 

jeweils auch in Verbindung mit § 152, sowie nach § 152a Abs. 3 
und § 152b Abs. 1 bis 4, 

 
f)  Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung in den Fällen 

der §§ 176a, 176b und, unter den in § 177 Absatz 6 Satz 2 
Nummer 2 genannten Voraussetzungen, des § 177, 

 
g)  Verbreitung, Erwerb und Besitz kinder- und 

jugendpornographischer Schriften nach § 184b Absatz 1 und 2, 
§ 184c Absatz 2, 

 
  h)  Mord und Totschlag nach den §§ 211 und 212, 
 

i)  Straftaten gegen die persönliche Freiheit nach den §§ 232, 232a 
Absatz 1 bis 5, den §§ 232b, 233 Absatz 2, den §§ 233a, 234, 
234a, 239a und 239b, 

 
j)  Bandendiebstahl nach § 244 Abs. 1 Nr. 2 und schwerer 

Bandendiebstahl nach § 244a, 
 
k)  Straftaten des Raubes und der Erpressung nach den §§ 249 bis 

255, 
 
l)  gewerbsmäßige Hehlerei, Bandenhehlerei und gewerbsmäßige 

Bandenhehlerei nach den §§ 260 und 260a, 
 
m)  Geldwäsche und Verschleierung unrechtmäßig erlangter 

Vermögenswerte nach § 261 Abs. 1, 2 und 4; beruht die 
Strafbarkeit darauf, dass die Straflosigkeit nach § 261 Absatz 9 
Satz 2 gemäß § 261 Absatz 9 Satz 3 ausgeschlossen ist, jedoch 
nur dann, wenn der Gegenstand aus einer der in den Nummern 
1 bis 11 genannten schweren Straftaten herrührt, 

n)  Betrug und Computerbetrug unter den in § 263 Abs. 3 Satz 2 
genannten Voraussetzungen und im Falle des § 263 Abs. 5, 
jeweils auch in Verbindung mit § 263a Abs. 2, 

 
o)  Subventionsbetrug unter den in § 264 Abs. 2 Satz 2 genannten 

Voraussetzungen und im Falle des § 264 Abs. 3 in Verbindung 
mit § 263 Abs. 5, 
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p)  Sportwettbetrug und Manipulation von berufssportlichen 
Wettbewerben unter den in § 265e Satz 2 genannten 
Voraussetzungen, 

 
q)  Straftaten der Urkundenfälschung unter den in § 267 Abs. 3 Satz 

2 genannten Voraussetzungen und im Fall des § 267 Abs. 4, 
jeweils auch in Verbindung mit § 268 Abs. 5 oder § 269 Abs. 3, 
sowie nach § 275 Abs. 2 und § 276 Abs. 2, 

 
r)  Bankrott unter den in § 283a Satz 2 genannten 

Voraussetzungen, 
 
s)  Straftaten gegen den Wettbewerb nach § 298 und, unter den in 

§ 300 Satz 2 genannten Voraussetzungen, nach § 299, 
 
t)  gemeingefährliche Straftaten in den Fällen der §§ 306 bis 306c, 

307 Abs. 1 bis 3, des § 308 Abs. 1 bis 3, des § 309 Abs. 1 bis 4, 
des § 310 Abs. 1, der §§ 313, 314, 315 Abs. 3, des § 315b Abs. 
3 sowie der §§ 316a und 316c, 

 
  u)  Bestechlichkeit und Bestechung nach den §§ 332 und 334, 
 
 2.  aus der Abgabenordnung: 
 

a)  Steuerhinterziehung unter den in § 370 Abs. 3 Satz 2 Nr. 5 
genannten Voraussetzungen, 

b)  gewerbsmäßiger, gewaltsamer und bandenmäßiger Schmuggel 
nach § 373, 

 
  c)  Steuerhehlerei im Falle des § 374 Abs. 2, 
 
 3.  aus dem Anti-Doping-Gesetz: 
 

Straftaten nach § 4 Absatz 4 Nummer 2 Buchstabe b, 
 

 4.  aus dem Asylgesetz: 
 

a)  Verleitung zur missbräuchlichen Asylantragstellung nach § 84 
Abs. 3, 

 
b)  gewerbs- und bandenmäßige Verleitung zur missbräuchlichen 

Asylantragstellung nach § 84a, 
 

 5.  aus dem Aufenthaltsgesetz: 
 
  a)  Einschleusen von Ausländern nach § 96 Abs. 2, 
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b)  Einschleusen mit Todesfolge und gewerbs- und bandenmäßiges 

Einschleusen nach § 97, 
 

 6.  aus dem Außenwirtschaftsgesetz: 
 

vorsätzliche Straftaten nach den §§ 17 und 18 des 
Außenwirtschaftsgesetzes, 
 

 7.  aus dem Betäubungsmittelgesetz: 
 

a)  Straftaten nach einer in § 29 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 in Bezug 
genommenen Vorschrift unter den dort genannten 
Voraussetzungen, 

 
b)  Straftaten nach den §§ 29a, 30 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 4 sowie den 

§§ 30a und 30b, 
 

 8.  aus dem Grundstoffüberwachungsgesetz: 
 

Straftaten nach § 19 Abs. 1 unter den in § 19 Abs. 3 Satz 2 genannten 
Voraussetzungen, 
 

 9.  aus dem Gesetz über die Kontrolle von Kriegswaffen: 
 

a)  Straftaten nach § 19 Abs. 1 bis 3 und § 20 Abs. 1 und 2 sowie § 
20a Abs. 1 bis 3, jeweils auch in Verbindung mit § 21, 

  b)  Straftaten nach § 22a Abs. 1 bis 3, 
 
 9a.  aus dem Neue-psychoaktive-Stoffe-Gesetz: 
 

Straftaten nach § 4 Absatz 3 Nummer 1 Buchstabe a, 
 

 10.  aus dem Völkerstrafgesetzbuch: 
   

a)  Völkermord nach § 6, 
  b)  Verbrechen gegen die Menschlichkeit nach § 7, 
  c)  Kriegsverbrechen nach den §§ 8 bis 12, 
  d)  Verbrechen der Aggression nach § 13, 
 
 11.  aus dem Waffengesetz: 
 
  a)  Straftaten nach § 51 Abs. 1 bis 3, 
 

b)  Straftaten nach § 52 Abs. 1 Nr. 1 und 2 Buchstabe c und d sowie 
Abs. 5 und 6. 
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(3) Die Anordnung darf sich nur gegen den Beschuldigten oder gegen Personen 
richten, von denen auf Grund bestimmter Tatsachen anzunehmen ist, dass sie für 
den Beschuldigten bestimmte oder von ihm herrührende Mitteilungen 
entgegennehmen oder weitergeben oder dass der Beschuldigte ihren Anschluss 
oder ihr informationstechnisches System benutzt. 
 
(4) 1Liegen tatsächliche Anhaltspunkte für die Annahme vor, dass durch eine 
Maßnahme nach Absatz 1 allein Erkenntnisse aus dem Kernbereich privater 
Lebensgestaltung erlangt würden, ist die Maßnahme unzulässig. 2Erkenntnisse aus 
dem Kernbereich privater Lebensgestaltung, die durch eine Maßnahme nach Absatz 
1 erlangt wurden, dürfen nicht verwertet werden. 3Aufzeichnungen hierüber sind 
unverzüglich zu löschen. 4Die Tatsache ihrer Erlangung und Löschung ist 
aktenkundig zu machen. 
 
(4) Auf Grund der Anordnung einer Überwachung und Aufzeichnung der 
Telekommunikation hat jeder, der Telekommunikationsdienste erbringt oder daran 
mitwirkt, dem Gericht, der Staatsanwaltschaft und ihren im Polizeidienst tätigen 
Ermittlungspersonen (§ 152 des Gerichtsverfassungsgesetzes) diese Maßnahmen 
zu ermöglichen und die erforderlichen Auskünfte unverzüglich zu erteilen. Ob und in 
welchem Umfang hierfür Vorkehrungen zu treffen sind, bestimmt sich nach dem 
Telekommunikationsgesetz und der Telekommunikations-Überwachungsverordnung. 
§ 95 Absatz 2 gilt entsprechend. 
 
(5) Bei Maßnahmen nach Absatz 1 Satz 2 und 3 ist technisch sicherzustellen, dass 
 

1. ausschließlich überwacht und aufgezeichnet werden können: 
 

a) die laufende Telekommunikation (Absatz 1 Satz 2), oder 
 
b) Inhalte und Umstände der Kommunikation, die ab dem Zeitpunkt der 
Anordnung nach § 100e Absatz 1 auch während des laufenden 
Übertragungsvorgangs im öffentlichen Telekommunikationsnetz hätten 
überwacht und aufgezeichnet werden können (Absatz 1 Satz 3), 
 

2. an dem informationstechnischen System nur Veränderungen vorgenommen 
werden, die für die Datenerhebung unerlässlich sind, und 
 
3. die vorgenommenen Veränderungen bei Beendigung der Maßnahme, 
soweit technisch möglich, automatisiert rückgängig gemacht werden. 
 

Das eingesetzte Mittel ist nach dem Stand der Technik gegen unbefugte Nutzung zu 
schützen. Kopierte Daten sind nach dem Stand der Technik gegen Veränderung, 
unbefugte Löschung und unbefugte Kenntnisnahme zu schützen. 
 
(6) Bei jedem Einsatz des technischen Mittels sind zu protokollieren 
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1. die Bezeichnung des technischen Mittels und der Zeitpunkt seines 
Einsatzes, 
 
2. die Angaben zur Identifizierung des informationstechnischen Systems und 
die daran vorgenommenen nicht nur flüchtigen Veränderungen, 
 
3. die Angaben, die die Feststellung der erhobenen Daten ermöglichen, und 
 
4. die Organisationseinheit, die die Maßnahme durchführt. 

 
 
§	100b		 Online-Durchsuchung	
	
(1) Auch ohne Wissen des Betroffenen darf mit technischen Mitteln in ein von dem 
Betroffenen genutztes informationstechnisches System eingegriffen und dürfen 
Daten daraus erhoben werden (Online-Durchsuchung), wenn 
 

1. bestimmte Tatsachen den Verdacht begründen, dass jemand als Täter oder 
Teilnehmer eine in Absatz 2 bezeichnete besonders schwere Straftat 
begangen oder in Fällen, in denen der Versuch strafbar ist, zu begehen 
versucht hat, 
 
2. die Tat auch im Einzelfall besonders schwer wiegt und 
 
3. die Erforschung des Sachverhalts oder die Ermittlung des Aufenthaltsortes 
des Beschuldigten auf andere Weise wesentlich erschwert oder aussichtslos 
wäre. 
 

(2) Besonders schwere Straftaten im Sinne des Absatzes 1 Nummer 1 sind: 
 
1. aus dem Strafgesetzbuch: 
 

a) Straftaten des Hochverrats und der Gefährdung des demokratischen 
Rechtsstaates sowie des Landesverrats und der Gefährdung der 
äußeren Sicherheit nach den §§ 81, 82, 89a, 89c Absatz 1 bis 4, nach 
den §§ 94, 95 Absatz 3 und § 96 Absatz 1, jeweils auch in Verbindung 
mit § 97b, sowie nach den §§ 97a, 98 Absatz 1 Satz 2, § 99 Absatz 2 
und den §§ 100, 100a Absatz 4, 
 
b) Bildung krimineller Vereinigungen nach § 129 Absatz 1 in 
Verbindung mit Absatz 4 zweiter Halbsatz und Bildung terroristischer 
Vereinigungen nach § 129a Absatz 1, 2, 4, 5 Satz 1 erste Alternative, 
jeweils auch in Verbindung mit § 129b Absatz 1, 
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c) Geld- und Wertzeichenfälschung nach den §§ 146 und 151, jeweils 
auch in Verbindung mit § 152, sowie nach § 152a Absatz 3 und § 152b 
Absatz 1 bis 4, 
 
d) Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung in den Fällen des § 
176a Absatz 2 Nummer 2 oder Absatz 3 und, unter den in § 177 Absatz 
6 Satz 2 Nummer 2 genannten Voraussetzungen, des § 177, 
 
e) Verbreitung, Erwerb und Besitz kinderpornografischer Schriften in 
den Fällen des § 184b Absatz 2, 
 
f) Mord und Totschlag nach den §§ 211, 212, 
 
g) Straftaten gegen die persönliche Freiheit in den Fällen der §§ 234, 
234a Absatz 1, 2, §§ 239a, 239b und Menschenhandel nach § 232 
Absatz 3, Zwangsprostitution und Zwangsarbeit nach § 232a Absatz 3, 
4 oder 5 zweiter Halbsatz, § 232b Absatz 3 oder 4 in Verbindung mit § 
232a Absatz 4 oder 5 zweiter Halbsatz und Ausbeutung unter 
Ausnutzung einer Freiheitsberaubung nach § 233a Absatz 3 oder 4 
zweiter Halbsatz, 
 
h) Bandendiebstahl nach § 244 Absatz 1 Nummer 2 und schwerer 
Bandendiebstahl nach § 244a, 
 
i) schwerer Raub und Raub mit Todesfolge nach § 250 Absatz 1 oder 
Absatz 2, § 251, 
 
j) räuberische Erpressung nach § 255 und besonders schwerer Fall 
einer Erpressung nach § 253 unter den in § 253 Absatz 4 Satz 2 
genannten Voraussetzungen, 
 
k) gewerbsmäßige Hehlerei, Bandenhehlerei und gewerbsmäßige 
Bandenhehlerei nach den §§ 260, 260a, 
 
l) besonders schwerer Fall der Geldwäsche, Verschleierung 
unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte nach § 261 unter den in § 261 
Absatz 4 Satz 2 genannten Voraussetzungen; beruht die Strafbarkeit 
darauf, dass die Straflosigkeit nach § 261 Absatz 9 Satz 2 gemäß § 
261 Absatz 9 Satz 3 ausgeschlossen ist, jedoch nur dann, wenn der 
Gegenstand aus einer der in den Nummern 1 bis 7 genannten 
besonders schweren Straftaten herrührt, 
 
m) besonders schwerer Fall der Bestechlichkeit und Bestechung nach 
§ 335 Absatz 1 unter den in § 335 Absatz 2 Nummer 1 bis 3 genannten 
Voraussetzungen, 
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2. aus dem Asylgesetz: 
 

a) Verleitung zur missbräuchlichen Asylantragstellung nach § 84 
Absatz 3, 

 
b) gewerbs- und bandenmäßige Verleitung zur missbräuchlichen 
Asylantragstellung nach § 84a Absatz 1, 

 
3. aus dem Aufenthaltsgesetz: 
 
 a) Einschleusen von Ausländern nach § 96 Absatz 2, 
 

b) Einschleusen mit Todesfolge oder gewerbs- und bandenmäßiges 
Einschleusen nach § 97, 
 

4. aus dem Betäubungsmittelgesetz: 
 

a) besonders schwerer Fall einer Straftat nach § 29 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1, 5, 6, 10, 11 oder 13, Absatz 3 unter der in § 29 Absatz 3 
Satz 2 Nummer 1 genannten Voraussetzung, 
 
b) eine Straftat nach den §§ 29a, 30 Absatz 1 Nummer 1, 2, 4, § 30a, 

 
5. aus dem Gesetz über die Kontrolle von Kriegswaffen: 
 

a) eine Straftat nach § 19 Absatz 2 oder § 20 Absatz 1, jeweils auch in 
Verbindung mit § 21, 
 
b) besonders schwerer Fall einer Straftat nach § 22a Absatz 1 in 
Verbindung mit Absatz 2, 

 
6. aus dem Völkerstrafgesetzbuch: 

 
a) Völkermord nach § 6, 
 
b) Verbrechen gegen die Menschlichkeit nach § 7, 
 
c) Kriegsverbrechen nach den §§ 8 bis 12, 
 
d) Verbrechen der Aggression nach § 13, 

 
7. aus dem Waffengesetz: 
 

a) besonders schwerer Fall einer Straftat nach § 51 Absatz 1 in 
Verbindung mit Absatz 2, 
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b) besonders schwerer Fall einer Straftat nach § 52 Absatz 1 Nummer 
1 in Verbindung mit Absatz 5. 
 

(3) Die Maßnahme darf sich nur gegen den Beschuldigten richten. Ein Eingriff in 
informationstechnische Systeme anderer Personen ist nur zulässig, wenn auf Grund 
bestimmter Tatsachen anzunehmen ist, dass 
 

1. der in der Anordnung nach § 100e Absatz 3 bezeichnete Beschuldigte 
informationstechnische Systeme der anderen Person benutzt, und 
 
2. die Durchführung des Eingriffs in informationstechnische Systeme des 
Beschuldigten allein nicht zur Erforschung des Sachverhalts oder zur 
Ermittlung des Aufenthaltsortes eines Mitbeschuldigten führen wird. 
 

Die Maßnahme darf auch durchgeführt werden, wenn andere Personen 
unvermeidbar betroffen werden. 
 
(4) § 100a Absatz 5 und 6 gilt mit Ausnahme von Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 
entsprechend. 
 
 
§	100c		 Akustische	Wohnraumüberwachung	
 
(1) Auch ohne Wissen der Betroffenen darf das in einer Wohnung nichtöffentlich 
gesprochene Wort mit technischen Mitteln abgehört und aufgezeichnet werden, 
wenn 
 

1.  bestimmte Tatsachen den Verdacht begründen, dass jemand als Täter 
oder Teilnehmer eine in § 100b Absatz 2 bezeichnete besonders 
schwere Straftat begangen oder in Fällen, in denen der Versuch 
strafbar ist, zu begehen versucht hat, 

 
 2.  die Tat auch im Einzelfall besonders schwer wiegt, 
 

3.  auf Grund tatsächlicher Anhaltspunkte anzunehmen ist, dass durch die 
Überwachung Äußerungen des Beschuldigten erfasst werden, die für 
die Erforschung des Sachverhalts oder die Ermittlung des 
Aufenthaltsortes eines Mitbeschuldigten von Bedeutung sind, und 

 
4.  die Erforschung des Sachverhalts oder die Ermittlung des 

Aufenthaltsortes eines Mitbeschuldigten auf andere Weise 
unverhältnismäßig erschwert oder aussichtslos wäre. 

 
(2) [Straftatenkatalog wird aufgehoben, siehe jetzt § 100b Absatz 2] 
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(2) 1Die Maßnahme darf sich nur gegen den Beschuldigten richten und nur in 
Wohnungen des Beschuldigten durchgeführt werden. 2In Wohnungen anderer 
Personen ist die Maßnahme nur zulässig, wenn auf Grund bestimmter Tatsachen 
anzunehmen ist, dass 
 

1.  der in der Anordnung nach § 100d Abs. 2 § 100e Absatz 3 bezeichnete 
Beschuldigte sich dort aufhält und 

 
2.  die Maßnahme in Wohnungen des Beschuldigten allein nicht zur 

Erforschung des Sachverhalts oder zur Ermittlung des Aufenthaltsortes 
eines Mitbeschuldigten führen wird. 

 
3Die Maßnahme darf auch durchgeführt werden, wenn andere Personen 
unvermeidbar betroffen werden. 
 
(4) 1Die Maßnahme darf nur angeordnet werden, soweit auf Grund tatsächlicher 
Anhaltspunkte, insbesondere zu der Art der zu überwachenden Räumlichkeiten und 
dem Verhältnis der zu überwachenden Personen zueinander, anzunehmen ist, dass 
durch die Überwachung Äußerungen, die dem Kernbereich privater 
Lebensgestaltung zuzurechnen sind, nicht erfasst werden. 2Gespräche in Betriebs- 
oder Geschäftsräumen sind in der Regel nicht dem Kernbereich privater 
Lebensgestaltung zuzurechnen. 3Das Gleiche gilt für Gespräche über begangene 
Straftaten und Äußerungen, mittels derer Straftaten begangen werden. 
 
(5) 1Das Abhören und Aufzeichnen ist unverzüglich zu unterbrechen, soweit sich 
während der Überwachung Anhaltspunkte dafür ergeben, dass Äußerungen, die dem 
Kernbereich privater Lebensgestaltung zuzurechnen sind, erfasst werden. 
2Aufzeichnungen über solche Äußerungen sind unverzüglich zu löschen. 
3Erkenntnisse über solche Äußerungen dürfen nicht verwertet werden. 4Die Tatsache 
der Erfassung der Daten und ihrer Löschung ist zu dokumentieren. 5Ist eine 
Maßnahme nach Satz 1 unterbrochen worden, so darf sie unter den in Absatz 4 
genannten Voraussetzungen fortgeführt werden. 6Im Zweifel ist über die 
Unterbrechung oder Fortführung der Maßnahme unverzüglich eine Entscheidung des 
Gerichts herbeizuführen; § 100d Abs. 4 gilt entsprechend. 
 
(6) 1In den Fällen des § 53 ist eine Maßnahme nach Absatz 1 unzulässig; ergibt sich 
während oder nach Durchführung der Maßnahme, dass ein Fall des § 53 vorliegt, gilt 
Absatz 5 Satz 2 bis 4 entsprechend. 2In den Fällen der §§ 52 und 53a dürfen aus 
einer Maßnahme nach Absatz 1 gewonnene Erkenntnisse nur verwertet werden, 
wenn dies unter Berücksichtigung der Bedeutung des zugrunde liegenden 
Vertrauensverhältnisses nicht außer Verhältnis zum Interesse an der Erforschung 
des Sachverhalts oder der Ermittlung des Aufenthaltsortes eines Beschuldigten 
steht. 3§ 160a Abs. 4 gilt entsprechend. 
 
(7) 1Soweit ein Verwertungsverbot nach Absatz 5 in Betracht kommt, hat die 
Staatsanwaltschaft unverzüglich eine Entscheidung des anordnenden Gerichts über 
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die Verwertbarkeit der erlangten Erkenntnisse herbeizuführen. 2Soweit das Gericht 
eine Verwertbarkeit verneint, ist dies für das weitere Verfahren bindend. 
 
 
§	100d		 Kernbereich	privater	Lebensgestaltung;	
Zeugnisverweigerungsberechtigte	
 
(1) Liegen tatsächliche Anhaltspunkte für die Annahme vor, dass durch eine 
Maßnahme nach den §§ 100a bis 100c allein Erkenntnisse aus dem Kernbereich 
privater Lebensgestaltung erlangt werden, ist die Maßnahme unzulässig. 
 
(2) Erkenntnisse aus dem Kernbereich privater Lebensgestaltung, die durch eine 
Maßnahme nach den §§ 100a bis 100c erlangt wurden, dürfen nicht verwertet 
werden. Aufzeichnungen über solche Erkenntnisse sind unverzüglich zu löschen. Die 
Tatsache ihrer Erlangung und Löschung ist zu dokumentieren. 
 
(3) Bei Maßnahmen nach § 100b ist, soweit möglich, technisch sicherzustellen, dass 
Daten, die den Kernbereich privater Lebensgestaltung betreffen, nicht erhoben 
werden. Erkenntnisse, die durch Maßnahmen nach § 100b erlangt wurden und den 
Kernbereich privater Lebensgestaltung betreffen, sind unverzüglich zu löschen oder 
von der Staatsanwaltschaft dem anordnenden Gericht zur Entscheidung über die 
Verwertbarkeit und Löschung der Daten vorzulegen. Die Entscheidung des Gerichts 
über die Verwertbarkeit ist für das weitere Verfahren bindend. 
 
(4) Maßnahmen nach § 100c dürfen nur angeordnet werden, soweit auf Grund 
tatsächlicher Anhaltspunkte anzunehmen ist, dass durch die Überwachung 
Äußerungen, die dem Kernbereich privater Lebensgestaltung zuzurechnen sind, 
nicht erfasst werden. Das Abhören und Aufzeichnen ist unverzüglich zu 
unterbrechen, wenn sich während der Überwachung Anhaltspunkte dafür ergeben, 
dass Äußerungen, die dem Kernbereich privater Lebensgestaltung zuzurechnen 
sind, erfasst werden. Ist eine Maßnahme unterbrochen worden, so darf sie unter den 
in Satz 1 genannten Voraussetzungen fortgeführt werden. Im Zweifel hat die 
Staatsanwaltschaft über die Unterbrechung oder Fortführung der Maßnahme 
unverzüglich eine Entscheidung des Gerichts herbeizuführen; § 100e Absatz 5 gilt 
entsprechend. Auch soweit für bereits erlangte Erkenntnisse ein Verwertungsverbot 
nach Absatz 2 in Betracht kommt, hat die Staatsanwaltschaft unverzüglich eine 
Entscheidung des Gerichts herbeizuführen. Absatz 3 Satz 4 gilt entsprechend. 
 
(5) In den Fällen des § 53 sind Maßnahmen nach den §§ 100b und 100c unzulässig; 
ergibt sich während oder nach Durchführung der Maßnahme, dass ein Fall des § 53 
vorliegt, gilt Absatz 2 entsprechend. In den Fällen der §§ 52 und 53a dürfen aus 
Maßnahmen nach den §§ 100b und 100c gewonnene Erkenntnisse nur verwertet 
werden, wenn dies unter Berücksichtigung der Bedeutung des zugrunde liegenden 
Vertrauensverhältnisses nicht außer Verhältnis zum Interesse an der Erforschung 
des Sachverhalts oder der Ermittlung des Aufenthaltsortes eines Beschuldigten 
steht. § 160a Absatz 4 gilt entsprechend. 
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§	100e		 Verfahren	bei	Maßnahmen	nach	den	§§	100a	bis	100c	
 
(1) Maßnahmen nach § 100a dürfen nur auf Antrag der Staatsanwaltschaft durch das 
Gericht angeordnet werden. Bei Gefahr im Verzug kann die Anordnung auch durch 
die Staatsanwaltschaft getroffen werden. Soweit die Anordnung der 
Staatsanwaltschaft nicht binnen drei Werktagen von dem Gericht bestätigt wird, tritt 
sie außer Kraft. Die Anordnung ist auf höchstens drei Monate zu befristen. Eine 
Verlängerung um jeweils nicht mehr als drei Monate ist zulässig, soweit die 
Voraussetzungen der Anordnung unter Berücksichtigung der gewonnenen 
Ermittlungsergebnisse fortbestehen. 
 
(2) Maßnahmen nach den §§ 100b und 100c dürfen nur auf Antrag der 
Staatsanwaltschaft durch die in § 74a Absatz 4 des Gerichtsverfassungsgesetzes 
genannte Kammer des Landgerichts angeordnet werden, in dessen Bezirk die 
Staatsanwaltschaft ihren Sitz hat. Bei Gefahr im Verzug kann diese Anordnung auch 
durch den Vorsitzenden getroffen werden. Dessen Anordnung tritt außer Kraft, wenn 
sie nicht binnen drei Werktagen von der Strafkammer bestätigt wird. Die Anordnung 
ist auf höchstens einen Monat zu befristen. Eine Verlängerung um jeweils nicht mehr 
als einen Monat ist zulässig, soweit die Voraussetzungen unter Berücksichtigung der 
gewonnenen Ermittlungsergebnisse fortbestehen. Ist die Dauer der Anordnung auf 
insgesamt sechs Monate verlängert worden, so entscheidet über weitere 
Verlängerungen das Oberlandesgericht. 
 
(3) Die Anordnung ergeht schriftlich. In ihrer Entscheidungsformel sind anzugeben: 
 

1. soweit möglich, der Name und die Anschrift des Betroffenen, gegen den 
sich die Maßnahme richtet, 
 
2. der Tatvorwurf, auf Grund dessen die Maßnahme angeordnet wird, 
 
3. Art, Umfang, Dauer und Endzeitpunkt der Maßnahme, 
 
4. die Art der durch die Maßnahme zu erhebenden Informationen und ihre 
Bedeutung für das Verfahren, 
 
5. bei Maßnahmen nach § 100a die Rufnummer oder eine andere Kennung 
des zu überwachenden Anschlusses oder des Endgerätes, sofern sich nicht 
aus bestimmten Tatsachen ergibt, dass diese zugleich einem anderen 
Endgerät zugeordnet ist; im Fall des § 100a Absatz 1 Satz 2 und 3 eine 
möglichst genaue Bezeichnung des informationstechnischen Systems, in das 
eingegriffen werden soll, 
 
6. bei Maßnahmen nach § 100b eine möglichst genaue Bezeichnung des 
informationstechnischen Systems, aus dem Daten erhoben werden sollen, 
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7. bei Maßnahmen nach § 100c die zu überwachende Wohnung oder die zu 
überwachenden Wohnräume. 
 

(4) In der Begründung der Anordnung oder Verlängerung von Maßnahmen nach 
den §§ 100a bis 100c sind deren Voraussetzungen und die wesentlichen 
Abwägungsgesichtspunkte darzulegen. Insbesondere sind einzelfallbezogen 
anzugeben: 
 

1. die bestimmten Tatsachen, die den Verdacht begründen, 
 
2. die wesentlichen Erwägungen zur Erforderlichkeit und Verhältnismäßigkeit 
der Maßnahme, 
 
3. bei Maßnahmen nach § 100c die tatsächlichen Anhaltspunkte im Sinne des 
§ 100d Absatz 4 Satz 1. 
 

(5) Liegen die Voraussetzungen der Anordnung nicht mehr vor, so sind die auf 
Grund der Anordnung ergriffenen Maßnahmen unverzüglich zu beenden. Das 
anordnende Gericht ist nach Beendigung der Maßnahme über deren Ergebnisse zu 
unterrichten. Bei Maßnahmen nach den §§ 100b und 100c ist das anordnende 
Gericht auch über den Verlauf zu unterrichten. Liegen die Voraussetzungen der 
Anordnung nicht mehr vor, so hat das Gericht den Abbruch der Maßnahme 
anzuordnen, sofern der Abbruch nicht bereits durch die Staatsanwaltschaft 
veranlasst wurde. Die Anordnung des Abbruchs einer Maßnahme nach den §§ 100b 
und 100c kann auch durch den Vorsitzenden erfolgen. 
 
(6) Die durch Maßnahmen nach den §§ 100b und 100c erlangten und verwertbaren 
personenbezogenen Daten dürfen für andere Zwecke nach folgenden Maßgaben 
verwendet werden: 
 

1. Die Daten dürfen in anderen Strafverfahren ohne Einwilligung der insoweit 
überwachten Personen nur zur Aufklärung einer Straftat, auf Grund derer 
Maßnahmen nach § 100b oder § 100c angeordnet werden könnten, oder zur 
Ermittlung des Aufenthalts der einer solchen Straftat beschuldigten Person 
verwendet werden. 
 
2. Die Verwendung der Daten, auch solcher nach § 100d Absatz 5 Satz 1 
Halbsatz 2, zu Zwecken der Gefahrenabwehr ist nur zur Abwehr einer im 
Einzelfall bestehenden Lebensgefahr oder einer dringenden Gefahr für Leib 
oder Freiheit einer Person, für die Sicherheit oder den Bestand des Staates 
oder für Gegenstände von bedeutendem Wert, die der Versorgung der 
Bevölkerung dienen, von kulturell herausragendem Wert oder in § 305 des 
Strafgesetzbuches genannt sind, zulässig. Die Daten dürfen auch zur Abwehr 
einer im Einzelfall bestehenden dringenden Gefahr für sonstige bedeutende 
Vermögenswerte verwendet werden. Sind die Daten zur Abwehr der Gefahr 
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oder für eine vorgerichtliche oder gerichtliche Überprüfung der zur 
Gefahrenabwehr getroffenen Maßnahmen nicht mehr erforderlich, so sind 
Aufzeichnungen über diese Daten von der für die Gefahrenabwehr 
zuständigen Stelle unverzüglich zu löschen. Die Löschung ist aktenkundig zu 
machen. Soweit die Löschung lediglich für eine etwaige vorgerichtliche oder 
gerichtliche Überprüfung zurückgestellt ist, dürfen die Daten nur für diesen 
Zweck verwendet werden; für eine Verwendung zu anderen Zwecken sind sie 
zu sperren. 
 
3. Sind verwertbare personenbezogene Daten durch eine entsprechende 
polizei- rechtliche Maßnahme erlangt worden, dürfen sie in einem 
Strafverfahren ohne Einwilligung der insoweit überwachten Personen nur zur 
Aufklärung einer Straftat, auf Grund derer die Maßnahmen nach § 100b oder 
§ 100c angeordnet werden könnte, oder zur Ermittlung des Aufenthalts der 
einer solchen Straftat beschuldigten Person verwendet werden. 

 
 
§	100f		 Akustische	Überwachung	außerhalb	von	Wohnraum	
 
(1) Auch ohne Wissen der Betroffenen darf außerhalb von Wohnungen das 
nichtöffentlich gesprochene Wort mit technischen Mitteln abgehört und aufgezeichnet 
werden, wenn bestimmte Tatsachen den Verdacht begründen, dass jemand als Täter 
oder Teilnehmer eine in § 100a Abs. 2 bezeichnete, auch im Einzelfall 
schwerwiegende Straftat begangen oder in Fällen, in denen der Versuch strafbar ist, 
zu begehen versucht hat, und die Erforschung des Sachverhalts oder die Ermittlung 
des Aufenthaltsortes eines Beschuldigten auf andere Weise aussichtslos oder 
wesentlich erschwert wäre. 
 
(2) 1Die Maßnahme darf sich nur gegen einen Beschuldigten richten. 2Gegen 
andere Personen darf die Maßnahme nur angeordnet werden, wenn auf Grund 
bestimmter Tatsachen anzunehmen ist, dass sie mit einem Beschuldigten in 
Verbindung stehen oder eine solche Verbindung hergestellt wird, die Maßnahme zur 
Erforschung des Sachverhalts oder zur Ermittlung des Aufenthaltsortes eines 
Beschuldigten führen wird und dies auf andere Weise aussichtslos oder wesentlich 
erschwert wäre. 
 
(3) Die Maßnahme darf auch durchgeführt werden, wenn Dritte unvermeidbar 
betroffen werden. 
 
(4) § 100e Absatz 1, 3, 5 Satz 1 gilt entsprechend. 
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§	100g		 Erhebung	von	Verkehrsdaten	
 
[keine Änderungen] 
 
 
§	100h	Weitere	Maßnahmen	außerhalb	von	Wohnraum	
 
[keine Änderungen] 
 
 
§	100i	 	 Technische	Ermittlungsmaßnahmen	bei	Mobilfunkendgeräten	
 
(1) Begründen bestimmte Tatsachen den Verdacht, dass jemand als Täter oder 
Teilnehmer eine Straftat von auch im Einzelfall erheblicher Bedeutung, insbesondere 
eine in § 100a Abs. 2 bezeichnete Straftat, begangen hat, in Fällen, in denen der 
Versuch strafbar ist, zu begehen versucht hat oder durch eine Straftat vorbereitet 
hat, so dürfen durch technische Mittel 
 

1.  die Gerätenummer eines Mobilfunkendgerätes und die Kartennummer 
der darin verwendeten Karte sowie 

 
 2.  der Standort eines Mobilfunkendgerätes 
 
ermittelt werden, soweit dies für die Erforschung des Sachverhalts oder die 
Ermittlung des Aufenthaltsortes des Beschuldigten erforderlich ist. 
 
(2) 1Personenbezogene Daten Dritter dürfen anlässlich solcher Maßnahmen nur 
erhoben werden, wenn dies aus technischen Gründen zur Erreichung des Zwecks 
nach Absatz 1 unvermeidbar ist. 2Über den Datenabgleich zur Ermittlung der 
gesuchten Geräte- und Kartennummer hinaus dürfen sie nicht verwendet werden 
und sind nach Beendigung der Maßnahme unverzüglich zu löschen. 
 
(3) 1§ 100a Abs. 3 und § 100e Absatz 1 Satz 1 bis 3, Absatz 3 Satz 1 und Absatz 5 
Satz 1 gelten entsprechend. 2Die Anordnung ist auf höchstens sechs Monate zu 
befristen. 3Eine Verlängerung um jeweils nicht mehr als sechs weitere Monate ist 
zulässig, soweit die in Absatz 1 bezeichneten Voraussetzungen fortbestehen. 
 
 
§	100j		 Bestandsdatenauskunft	
 
[keine Änderungen] 
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§	101	 	 Verfahrensregelungen	bei	verdeckten	Maßnahmen	
 
(1) Für Maßnahmen nach den §§ 98a, 99, 100a bis 100f, 100h, 100i, 110a, 163d bis 
163f gelten, soweit nichts anderes bestimmt ist, die nachstehenden Regelungen. 
 
(2) 1Entscheidungen und sonstige Unterlagen über Maßnahmen nach den §§ 100b, 
100c, 100f, 100h Abs. 1 Nr. 2 und § 110a werden bei der Staatsanwaltschaft 
verwahrt. 2Zu den Akten sind sie erst zu nehmen, wenn die Voraussetzungen für 
eine Benachrichtigung nach Absatz 5 erfüllt sind. 
 
(3) 1Personenbezogene Daten, die durch Maßnahmen nach Absatz 1 erhoben 
wurden, sind entsprechend zu kennzeichnen. 2Nach einer Übermittlung an eine 
andere Stelle ist die Kennzeichnung durch diese aufrechtzuerhalten. 
 
(4) 1Von den in Absatz 1 genannten Maßnahmen sind im Falle 
 

1.  des § 98a die betroffenen Personen, gegen die nach Auswertung der 
Daten weitere Ermittlungen geführt wurden, 

 
 2.  des § 99 der Absender und der Adressat der Postsendung, 
 
 3.  des § 100a die Beteiligten der überwachten Telekommunikation, 
 

4.  des § 100b die Zielperson sowie die erheblich mitbetroffenen 
Personen, 

 
 5.  des § 100c 
 
  a)  der Beschuldigte, gegen den sich die Maßnahme richtete, 
  b)  sonstige überwachte Personen, 

c)  Personen, die die überwachte Wohnung zur Zeit der 
Durchführung der Maßnahme innehatten oder bewohnten, 

 
 6.  des § 100f die Zielperson sowie die erheblich mitbetroffenen Personen, 
 

7.  des § 100h Abs. 1 die Zielperson sowie die erheblich mitbetroffenen 
Personen, 

 
 8.  des § 100i die Zielperson, 
 
 9.  des § 110a 
 
  a)  die Zielperson, 
  b)  die erheblich mitbetroffenen Personen, 

c)  die Personen, deren nicht allgemein zugängliche Wohnung der 
Verdeckte Ermittler betreten hat, 
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10.  des § 163d die betroffenen Personen, gegen die nach Auswertung der 

Daten weitere Ermittlungen geführt wurden, 
 

11.  des § 163e die Zielperson und die Person, deren personenbezogene 
Daten gemeldet worden sind, 

 
 12.  des § 163f die Zielperson sowie die erheblich mitbetroffenen Personen 
 
zu benachrichtigen. 2Dabei ist auf die Möglichkeit nachträglichen Rechtsschutzes 
nach Absatz 7 und die dafür vorgesehene Frist hinzuweisen. 3Die Benachrichtigung 
unterbleibt, wenn ihr überwiegende schutzwürdige Belange einer betroffenen Person 
entgegenstehen. 4Zudem kann die Benachrichtigung einer in Satz 1 Nummer 2 und 3 
bezeichneten Person, gegen die sich die Maßnahme nicht gerichtet hat, 
unterbleiben, wenn diese von der Maßnahme nur unerheblich betroffen wurde und 
anzunehmen ist, dass sie kein Interesse an einer Benachrichtigung hat. 
5Nachforschungen zur Feststellung der Identität einer in Satz 1 bezeichneten Person 
sind nur vorzunehmen, wenn dies unter Berücksichtigung der Eingriffsintensität der 
Maßnahme gegenüber dieser Person, des Aufwands für die Feststellung ihrer 
Identität sowie der daraus für diese oder andere Personen folgenden 
Beeinträchtigungen geboten ist. 
 
(5) 1Die Benachrichtigung erfolgt, sobald dies ohne Gefährdung des 
Untersuchungszwecks, des Lebens, der körperlichen Unversehrtheit und der 
persönlichen Freiheit einer Person und von bedeutenden Vermögenswerten, im Fall 
des § 110a auch der Möglichkeit der weiteren Verwendung des Verdeckten 
Ermittlers möglich ist. 2Wird die Benachrichtigung nach Satz 1 zurückgestellt, sind 
die Gründe aktenkundig zu machen. 
 
(6) 1Erfolgt die nach Absatz 5 zurückgestellte Benachrichtigung nicht binnen zwölf 
Monaten nach Beendigung der Maßnahme, bedürfen weitere Zurückstellungen der 
gerichtlichen Zustimmung. 2Das Gericht bestimmt die Dauer weiterer 
Zurückstellungen. 3Es kann dem endgültigen Absehen von der Benachrichtigung 
zustimmen, wenn die Voraussetzungen für eine Benachrichtigung mit an Sicherheit 
grenzender Wahrscheinlichkeit auch in Zukunft nicht eintreten werden. 4Sind 
mehrere Maßnahmen in einem engen zeitlichen Zusammenhang durchgeführt 
worden, so beginnt die in Satz 1 genannte Frist mit der Beendigung der letzten 
Maßnahme. 5Bei Maßnahmen nach den §§ 100b und 100c beträgt die in Satz 1 
genannte Frist sechs Monate. 
 
(7) 1Gerichtliche Entscheidungen nach Absatz 6 trifft das für die Anordnung der 
Maßnahme zuständige Gericht, im Übrigen das Gericht am Sitz der zuständigen 
Staatsanwaltschaft. 2Die in Absatz 4 Satz 1 genannten Personen können bei dem 
nach Satz 1 zuständigen Gericht auch nach Beendigung der Maßnahme bis zu zwei 
Wochen nach ihrer Benachrichtigung die Überprüfung der Rechtmäßigkeit der 
Maßnahme sowie der Art und Weise ihres Vollzugs beantragen. 3Gegen die 
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Entscheidung ist die sofortige Beschwerde statthaft. 4Ist die öffentliche Klage 
erhoben und der Angeklagte benachrichtigt worden, entscheidet über den Antrag das 
mit der Sache befasste Gericht in der das Verfahren abschließenden Entscheidung. 
 
(8) 1Sind die durch die Maßnahme erlangten personenbezogenen Daten zur 
Strafverfolgung und für eine etwaige gerichtliche Überprüfung der Maßnahme nicht 
mehr erforderlich, so sind sie unverzüglich zu löschen. 2Die Löschung ist 
aktenkundig zu machen. 3Soweit die Löschung lediglich für eine etwaige gerichtliche 
Überprüfung der Maßnahme zurückgestellt ist, dürfen die Daten ohne Einwilligung 
der Betroffenen nur zu diesem Zweck verwendet werden; sie sind entsprechend zu 
sperren. 
 
 
§	101a		 Gerichtliche	Entscheidung;	Datenkennzeichnung	und	-auswertung;	
Benachrichtigungspflichten	bei	der	Erhebung	von	Verkehrsdaten	
 
(1) 1Bei Erhebungen von Verkehrsdaten nach § 100g gelten § 100a Absatz 3 und 4 
und § 100e entsprechend mit der Maßgabe, dass 
 

1.  in der Entscheidungsformel nach § 100e Absatz 3 Satz 2 auch die zu 
übermittelnden Daten und der Zeitraum, für den sie übermittelt werden 
sollen, eindeutig anzugeben sind, 

 
2.  der nach § 100a Absatz 4 Satz 1 zur Auskunft Verpflichtete auch 

mitzuteilen hat, welche der von ihm übermittelten Daten nach § 113b 
des Telekommunikationsgesetzes gespeichert wurden. 

 
2In den Fällen des § 100g Absatz 2, auch in Verbindung mit § 100g Absatz 3 Satz 2, 
findet abweichend von Satz 1 § 100e Absatz 1 Satz 2 keine Anwendung. 3Bei 
Funkzellenabfragen nach § 100g Absatz 3 genügt abweichend von § 100e Absatz 3 
Satz 2 Nummer 5 eine räumlich und zeitlich eng begrenzte und hinreichend 
bestimmte Bezeichnung der Telekommunikation. 
 
(2) Wird eine Maßnahme nach § 100g angeordnet oder verlängert, sind in der 
Begründung einzelfallbezogen insbesondere die wesentlichen Erwägungen zur 
Erforderlichkeit und Angemessenheit der Maßnahme, auch hinsichtlich des Umfangs 
der zu erhebenden Daten und des Zeitraums, für den sie erhoben werden sollen, 
darzulegen. 
 
(3) 1Personenbezogene Daten, die durch Maßnahmen nach § 100g erhoben wurden, 
sind entsprechend zu kennzeichnen und unverzüglich auszuwerten. 2Bei der 
Kennzeichnung ist erkennbar zu machen, ob es sich um Daten handelt, die nach § 
113b des Telekommunikationsgesetzes gespeichert waren. 3Nach einer Übermittlung 
an eine andere Stelle ist die Kennzeichnung durch diese aufrechtzuerhalten. 4Für die 
Löschung personenbezogener Daten gilt § 101 Absatz 8 entsprechend. 
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(4) 1Verwertbare personenbezogene Daten, die durch Maßnahmen nach § 100g 
Absatz 2, auch in Verbindung mit § 100g Absatz 3 Satz 2, erhoben wurden, dürfen 
ohne Einwilligung der Beteiligten der betroffenen Telekommunikation nur für folgende 
andere Zwecke und nur nach folgenden Maßgaben verwendet werden: 
 

1.  in anderen Strafverfahren zur Aufklärung einer Straftat, auf Grund derer 
eine Maßnahme nach § 100g Absatz 2, auch in Verbindung mit § 100g 
Absatz 3 Satz 2, angeordnet werden könnte, oder zur Ermittlung des 
Aufenthalts der einer solchen Straftat beschuldigten Person, 

 
2.  Übermittlung zu Zwecken der Abwehr von konkreten Gefahren für Leib, 

Leben oder Freiheit einer Person oder für den Bestand des Bundes 
oder eines Landes (§ 113c Absatz 1 Nummer 2 des 
Telekommunikationsgesetzes). 

 
2Die Stelle, die die Daten weiterleitet, macht die Weiterleitung und deren Zweck 
aktenkundig. 3Sind die Daten nach Satz 1 Nummer 2 nicht mehr zur Abwehr der 
Gefahr oder nicht mehr für eine vorgerichtliche oder gerichtliche Überprüfung der zur 
Gefahrenabwehr getroffenen Maßnahmen erforderlich, so sind Aufzeichnungen über 
diese Daten von der für die Gefahrenabwehr zuständigen Stelle unverzüglich zu 
löschen. 4Die Löschung ist aktenkundig zu machen. 5Soweit die Löschung lediglich 
für eine etwaige vorgerichtliche oder gerichtliche Überprüfung zurückgestellt ist, 
dürfen die Daten nur für diesen Zweck verwendet werden; für eine Verwendung zu 
anderen Zwecken sind sie zu sperren. 
 
(5) Sind verwertbare personenbezogene Daten, die nach § 113b des 
Telekommunikationsgesetzes gespeichert waren, durch eine entsprechende 
polizeirechtliche Maßnahme erlangt worden, dürfen sie in einem Strafverfahren ohne 
Einwilligung der Beteiligten der betroffenen Telekommunikation nur zur Aufklärung 
einer Straftat, auf Grund derer eine Maßnahme nach § 100g Absatz 2, auch in 
Verbindung mit Absatz 3 Satz 2, angeordnet werden könnte, oder zur Ermittlung des 
Aufenthalts der einer solchen Straftat beschuldigten Person verwendet werden. 
 
(6) 1Die Beteiligten der betroffenen Telekommunikation sind von der Erhebung der 
Verkehrsdaten nach § 100g zu benachrichtigen. 2§ 101 Absatz 4 Satz 2 bis 5 und 
Absatz 5 bis 7 gilt entsprechend mit der Maßgabe, dass 
 

1.  das Unterbleiben der Benachrichtigung nach § 101 Absatz 4 Satz 3 der 
Anordnung des zuständigen Gerichts bedarf; 

 
2.  abweichend von § 101 Absatz 6 Satz 1 die Zurückstellung der 

Benachrichtigung nach § 101 Absatz 5 Satz 1 stets der Anordnung des 
zuständigen Gerichts bedarf und eine erstmalige Zurückstellung auf 
höchstens zwölf Monate zu befristen ist. 
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§	101b		 Statistische	Erfassung;	Berichtspflichten	
 
(1) Die Länder und der Generalbundesanwalt berichten dem Bundesamt für Justiz 
kalenderjährlich jeweils bis zum 30. Juni des dem Berichtsjahr folgenden Jahres über 
in ihrem Zuständigkeitsbereich angeordnete Maßnahmen nach den §§ 100a, 100b, 
100c und 100g. Das Bundesamt für Justiz erstellt eine Übersicht zu den im 
Berichtsjahr bundesweit angeordneten Maßnahmen und veröffentlicht diese im 
Internet. Über die im jeweils vorangegangenen Kalenderjahr nach § 100c 
angeordneten Maßnahmen berichtet die Bundesregierung dem Deutschen 
Bundestag vor der Veröffentlichung im Internet. 
 
(2) In den Übersichten über Maßnahmen nach § 100a sind anzugeben: 
 

1. die Anzahl der Verfahren, in denen Maßnahmen nach § 100a Absatz 1 
angeordnet worden sind; 

 
2. die Anzahl der Überwachungsanordnungen nach § 100a Absatz 1, 
unterschieden nach Erst- und Verlängerungsanordnungen; 
 
3. die jeweils zugrunde liegende Anlassstraftat nach der Unterteilung in § 
100a Absatz 2, 
 
4. die Anzahl der Verfahren, in denen ein Eingriff in ein von dem Betroffenen 
genutztes informationstechnisches System nach § 100a Absatz 1 Satz 2 und 
3 
 

a) im richterlichen Beschluss angeordnet wurde und 
 
b) tatsächlich durchgeführt wurde. 
 

(3) In den Übersichten über Maßnahmen nach § 100b sind anzugeben: 
 

1. die Anzahl der Verfahren, in denen Maßnahmen nach § 100b Absatz 1 
angeordnet worden sind; 
 
2. die Anzahl der Überwachungsanordnungen nach § 100b Absatz 1, 
unterschieden nach Erst- und Verlängerungsanordnungen; 
 
3. die jeweils zugrunde liegende Anlassstraftat nach Maßgabe der 
Unterteilung in § 100b Absatz 2, 
 
4. die Anzahl der Verfahren, in denen ein Eingriff in ein vom Betroffenen 
genutztes informationstechnisches System tatsächlich durchgeführt wurde. 
 

  



 

 
 

Konsolidierte Fassung der StPO mit den geplanten Rechtsgrundlagen für den Einsatz von 
Staatstrojanern – ein Service der Gesellschaft für Freiheitsrechte e.V. (GFF) 

 
Version 1.1 vom 21. Mai 2017, CC-BY-SA 3.0 

 
https://freiheitsrechte.org/staatstrojaner/ 

22 

(4) In den Berichten über Maßnahmen nach § 100c sind anzugeben: 
 

1. die Anzahl der Verfahren, in denen Maßnahmen nach § 100c Absatz 1 
angeordnet worden sind; 

 
2. die jeweils zugrunde liegende Anlassstraftat nach Maßgabe der 
Unterteilung in § 100b Absatz 2; 
 
3. ob das Verfahren einen Bezug zur Verfolgung organisierter Kriminalität 
aufweist; 
 
4. die Anzahl der überwachten Objekte je Verfahren nach Privatwohnungen 
und sonstigen Wohnungen sowie nach Wohnungen des Beschuldigten und 
Wohnungen dritter Personen; 
 
5. die Anzahl der überwachten Personen je Verfahren nach Beschuldigten und 
nicht- beschuldigten Personen; 

 
6. die Dauer der einzelnen Überwachung nach Dauer der Anordnung, Dauer 
der Verlängerung und Abhördauer; 

 
7. wie häufig eine Maßnahme nach § 100d Absatz 4, § 100e Absatz 5 
unterbrochen oder abgebrochen worden ist; 
 
8. ob eine Benachrichtigung der Betroffenen (§ 101 Absatz 4 bis 6) erfolgt ist 
oder aus welchen Gründen von einer Benachrichtigung abgesehen worden ist; 
 
9. ob die Überwachung Ergebnisse erbracht hat, die für das Verfahren 
relevant sind oder voraussichtlich relevant sein werden; 

 
10. ob die Überwachung Ergebnisse erbracht hat, die für andere 
Strafverfahren relevant sind oder voraussichtlich relevant sein werden; 
 
11. wenn die Überwachung keine relevanten Ergebnisse erbracht hat: die 
Gründe hierfür, differenziert nach technischen Gründen und sonstigen 
Gründen; 
 
12. die Kosten der Maßnahme, differenziert nach Kosten für 
Übersetzungsdienste und sonstigen Kosten. 
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(5) In den Übersichten über Maßnahmen nach § 100g sind anzugeben: 
 

1. unterschieden nach Maßnahmen nach § 100g Absatz 1, 2 und 3 
 

a) die Anzahl der Verfahren, in denen diese Maßnahmen durchgeführt 
wurden; 
 
b) die Anzahl der Erstanordnungen, mit denen diese Maßnahmen 
angeordnet wurden; 
 
c) die Anzahl der Verlängerungsanordnungen, mit denen diese 
Maßnahmen angeordnet wurden; 
 

2. untergliedert nach der Anzahl der zurückliegenden Wochen, für die die 
Erhebung von Verkehrsdaten angeordnet wurde, jeweils bemessen ab dem 
Zeitpunkt der Anordnung 
 

a) die Anzahl der Anordnungen nach § 100g Absatz 1; 
 
b) die Anzahl der Anordnungen nach § 100g Absatz 2; 
 
c) die Anzahl der Anordnungen nach § 100g Absatz 3; 
 
d) die Anzahl der Anordnungen, die teilweise ergebnislos geblieben 
sind, weil die abgefragten Daten teilweise nicht verfügbar waren; 
 
e) die Anzahl der Anordnungen, die ergebnislos geblieben sind, weil 
keine Daten verfügbar waren. 
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Versionsgeschichte	
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